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Betreff 

 
TOP 5 Neue Fahrtkostenregelung für den Besuch der Heilpädagogischen Tagesstätten 
(HPT) ab dem Schuljahr 2026/2027 (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
In Heilpädagogischen Tagesstätten (HPT) werden Kinder mit Behinderungen oder drohenden 
Behinderungen in kleinen Gruppen betreut und gefördert.  
HPTs unterstützen diese Kinder, ihre Defizite auszugleichen und ihre Persönlichkeit zu 
entfalten. Sie unterstützen, den Tag sinnvoll zu gestalten. Ziel ist die soziale Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft. 
 
Derzeit ist der Besuch der HPT für ca. 30 Kinder durch die Abteilung Familie, Jugend, Bildung 
des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm zu finanzieren.  
Größtenteils werden bei diesen Kindern auch die Fahrtkosten (z. B. durch Taxiunternehmen) 
übernommen, wodurch dem Landkreis zusätzliche Kosten entstehen.  
 
Alle Jugendämter der Region 10 haben sich für eine neue Fahrtkostenregelung für den Besuch 
der HPT ab dem Schuljahr 2026/2027 (analog Dachau) ausgesprochen.  
 
Ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen die Beförderungen am späten Nachmittag von der HPT 
nach Hause sowie in den Ferien zusätzlich auch morgens zur HPT von den Eltern selbst 
organisiert werden. 
Dies stellt eine Mitwirkungspflicht der Eltern dar und ist vergleichbar mit der Abholung aus 
beispielsweise einem Hort. 
Sollten die Eltern aus bestimmten Gründen nicht in der Lage sein, diese Abholung selbst zu 
organisieren, müssen sie einen Antrag stellen, in dem sie ihre Situation ausführlich darlegen. 
Dazu gehört unter Umständen auch eine Bestätigung des Arbeitgebers, um die Arbeitszeiten 
nachzuweisen. Der Antrag ist von beiden Elternteilen auszufüllen.  
 
Es wird vorgeschlagen, die vorgenannten Änderungen ab Beginn des Schuljahres 2026/2027 
für laufende als auch für neue Fälle anzuwenden.  
 
Betroffene Eltern werden zeitnah nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses über die Ände-
rung informiert.  
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

        € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

        € 

 Saldo         € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
0.4555.7700 u. 0.4560.7701 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt der neuen Fahrtkostenregelung für den Besuch der 
Heilpädagogischen Tagesstätten (HPT) ab dem Schuljahr 2026/2027 zu.   
 
 
 
 
   genehmigt: 
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